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§ 292j EO Aufstellung über die offene
Forderung
 EO - Exekutionsordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

(1) Der Drittschuldner ist berechtigt, bei Gehaltsforderungen oder anderen in fortlaufenden Bezügen bestehenden

Forderungen nach vollständiger Zahlung der in der Exekutionsbewilligung genannten festen Beträge das

Zahlungsverbot nicht weiter zu berücksichtigen, bis er vom betreibenden Gläubiger oder vom Verwalter eine

Aufstellung über die o ene Forderung gegen den Verp ichteten erhält; diese Aufstellung ist auch dem Verp ichteten

zu übersenden. Der Drittschuldner hat dem betreibenden Gläubiger oder dem Verwalter mindestens vier Wochen

vorher schriftlich anzukündigen, dass er von diesem Recht Gebrauch machen wird. Kommt dem Drittschuldner eine

Aufstellung des betreibenden Gläubigers über die o ene Forderung nicht zu, so ist auf seinen Antrag die Exekution

einzustellen. Vor der Entscheidung ist der betreibende Gläubiger einzuvernehmen (§ 55 Abs. 1).

(2) Der betreibende Gläubiger oder der Verwalter hat dem Verp ichteten binnen vier Wochen nach dessen schriftlicher

Au orderung eine Quittung über die erhaltenen Beträge zu übersenden und die Höhe der o enen Forderung

bekanntzugeben. Die Aufstellung über die Höhe der o enen Forderung ist auch dem Drittschuldner zu übersenden.

Eine neuerliche Abrechnung darf der Verp ichtete erst nach Ablauf eines Jahres oder nach Tilgung der festen Beträge

verlangen. Kommt der betreibende Gläubiger der Au orderung nicht nach, so hat das Exekutionsgericht auf Antrag

des Verp ichteten die Exekution einzustellen. Vor der Entscheidung ist der betreibende Gläubiger einzuvernehmen

(§ 55 Abs. 1).

(3) Der Drittschuldner kann in den Fällen der Abs. 1 und 2 entsprechend der Aufstellung über die Höhe der o enen

Forderung schuldbefreiend zahlen.

(4) Die Verp ichtung des betreibenden Gläubigers oder des Verwalters, eine Quittung und eine Aufstellung über die

Höhe der o enen Forderung nach Abs. 1 und 2 zu übersenden, besteht nicht, wenn die Exekution nur zur

Hereinbringung des laufenden gesetzlichen Unterhalts oder anderer wiederkehrender Leistungen geführt wird.

In Kraft seit 01.07.2021 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/eo/paragraf/55
https://www.jusline.at/gesetz/eo/paragraf/55
file:///

	§ 292j EO Aufstellung über die offene Forderung
	EO - Exekutionsordnung


